
BUNDESMINISTERIUM 

FÜR 

11- b ~ 91 der Iki'a~cn zu den Slcnographischcn Protokollen 

des Nationalrates X VII. GesetzBcbulIgsperiodc 

ßallhausplatz 2,1014 Wien 

AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN Tel. (0222) 66 15, KI. DW 

GZ. 

Sachbearbeil~t: 
~Janner 

DVR: 0000060 
1989 

Zl. 35.3003/2-111.6/89 

Schriftliche Anfrage des Ahgeordneten 
3031-/AB 

1989 -01- 3 1 

zu 3080/J 

zum Nationalrat PILZ und Freunde hetr. 
Auswirkungen der von der CSSR-Region 
Bratislava ausgehenden Luftverunreinigungen 
auf Österreich 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
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Der Abgeordnete zum Nationalrat PILZ und Freunde haben am 2. 

Dezember 1988 unter der Nr. 3080/J an mich eine schriftliche 

Anfrage gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

1. VerfUgen Sie Uber konkrete Informationen über die aus der 
Region Bratislava nach Österreich gelangenden Luftschad
stoffe? Wenn ja, wie lauten diese Informationen? 

2. Wenn nein, werden Sie umgehend an die tschechischen Behör
den herantreten und diese um Ubermittlung konkreter Um
weltdaten ersuchen? Bis wann? 

3. In welcher Form werden Sie die tschechischen Behörden auf
fordern, konkrete Schritte gegen die unerträgliche Umwelt
belastung im Raum Bratislava und die daraus resultierende 
Belastung der Bevölkerung in Ostösterreich zu unternehmen? 

Werden Sie 

die tschechischen Behörden auffordern, insbesondere 
den problematischen Raffinieriekomplex Slavnoft umge
hend zu sanieren; 

eine Umweltverträglichkeitsprüfung mit österreichi
scher Beteiligung anbieten; 

konkrete Unterstützung, unter Umständen auch finan
zieller Natur, anbieten? 

4. Welche sonstigen Schritte zur Fntlasung der ostöster
reichischen Bevölkerung werden Sie setzen? 
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Diese Fragen beantworte ich wie folgt: 

Ad 1. bis 4.: 

Zwischen der Republik Österreich und der Tschechoslowakischen 

Sozialistischen Repuhlik wurde am 17. Juli 1987 ein Vertrag 
tiber die Zusammenarbeit auf aem Gebiet aes Umweltschutzes ah

geschlossen, der nach erfolgter verfassungsmäßiger Genehmigung 
durc~ heide Vertragsparteien im 2. Quartal 1989 in Kraft t~e
ten wi rd. 

Im Rahmen dieses Staatsvertrages, in aem Fragen der Luftrein

haltung besondere Bedeutung beigemessen wird, wurae u.a. der 

Austausch von Informationen tiher grenznahe Anlagen, die geeig

net sind, im Gehiet der anderen Vertragspartei zu einem we

sentlichen Ansteigen der Umweltbelastung zu ftihren, vereinbart. 

In diesem Zusammenhang wird zw~ifelsohne der Bereich der Luft

reinhaltung und Probleme der grenztiherschreitenden Luftverun

reinigung einen Themenschwerpunkt des ftir die Jahre 1989 bis 

1991 zwischen den zuständigen Behörden zu vereinbarenden Ar

beitsplanes hilden. 

Im Hinblick darauf, daß die Durchftihrung dies~s Vertrages in 

die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend 

und Familie fällt, verweise ich hinsichtlich der Punkte 1. bis 

3. Ihrer Anfrage auf die Antwort der Bundesministerin fOr Um

welt, Jugend und Familie auf Ihre gleichartige Anfrage Nr. 

3079/J vom 2. Dezember 1988. 

Unbeschadet des Yerweises seien Sie versichert, daß ich alle 

meine Möglichkeiten, insbeson0ere die bilateralen Kontakte be-
nützen werde, um zur Sanierung der von Ihnen angesprochenen 
Umweltfragen beizutragen. 

für 

f !l ; 
. esmin;t () 

auswilrti 'e Anget~~ 6f·· " 
I 

Der 

3037/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




